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Beteiligungsgrundsätze des 

VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III 
 

 

1 Zweck, Rechtsgrundlagen 

1.1 Der VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin wurde auf der Grundlage der Bestimmungen über 
den Einsatz von Mitteln aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
konzipiert und mit EFRE-Mitteln des Landes Berlin sowie Mitteln der Investitionsbank 
Berlin (IBB) ausgestattet. Unter vollständiger Beachtung dieser Beteiligungsgrundsätze 
beteiligt sich der VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III in privatrechtlicher Form an Berli-
ner Unternehmen der Kreativwirtschaft. 

1.2 Die VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin GmbH wurde als Trägerin des VC Fonds Kreativ-
wirtschaft Berlin im Jahr 2007 errichtet und mit EFRE-Mitteln der Förderperioden 2007 
bis 2013 bzw. 2014 bis 2020 sowie Mitteln der IBB ausgestattet. In der Förderperiode 
2021 bis 2027 erfolgt eine Aufstockung der Fondsmittel durch EFRE-Mittel der Förder-
periode 2020 bis 2027 und Mittel der IBB. 

1.3 Die Beteiligungen erfolgen renditeorientiert, auf rein geschäftlicher Grundlage und mit 
dem Ziel, die offene Beteiligung auf dem Kapitalmarkt (Börse, Kapitalgesellschaften, Un-
ternehmen, Private etc.) wieder zu veräußern. 

Förderpolitische Zielsetzung des VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III ist es, Berliner 
Unternehmen der Kreativwirtschaft Eigenkapital sowie ggf. ergänzend eigenkapitalähn-
liche Mittel zur Verfügung zu stellen und über die entsprechende Risikominderung wie 
auch das mit der Beteiligung verbundene Vertrauenssignal den Zugang zu weiterem, 
insbesondere privatem Eigenkapital zu verbessern. Die Finanzmittel sollen über den Fi-
nanzierungseffekt entsprechender Aktivitäten der Verbesserung der Wettbewerbssitua-
tion und außerdem der Stärkung der Eigenkapitalbasis dienen.  

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Beteiligung besteht nicht. Ein Investmen-
tausschuss entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Fondsmittel. 

Die Beteiligungsfinanzierung und Projektförderungen aus regionalen oder nationalen 
Quellen können und sollen sich in den Unternehmen sinnvoll ergänzen; finanztechnisch 
ist eine Abgrenzung zwingend.  

 

2 Beteiligungsvoraussetzungen 

2.1 Für eine Finanzierung aus dem VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III kommen nur Unter-
nehmen in Betracht, die folgende Kriterien erfüllen: 

- es handelt sich um ein Unternehmen aus der Kreativwirtschaft. Dazu zählen insbeson-
dere Unternehmen aus folgenden Bereichen: 

- Film, Rundfunk und Fernsehen 
- Verlage 
- Musik, Entertainment 
- Werbung 
- Mode, Design, Architektur 
- Multimedia, Games, Software 
- Kunst und Kultur 

- das Unternehmen hat seinen Sitz oder eine Betriebsstätte in Berlin und die Geschäfts-
tätigkeit bzw. der Teil der Geschäftstätigkeit, welcher Gegenstand der Finanzierung 
durch den VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III ist, findet überwiegend in Berlin statt 
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und generiert Wertschöpfung vorwiegend in der Region, 

- es handelt sich um ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU)1, 

- das Unternehmen hat die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder eine andere ge-
eignete Rechtsform, 

- das Unternehmen befindet sich vorzugsweise in der Frühphase der Entwicklung2; eine 
Finanzierung von Unternehmen in der Wachstumsphase ist unter Beachtung von Ein-
schränkungen3 möglich, 

- es handelt sich um ein Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht, 

- das Unternehmen verfügt über ein hohes Wachstumspotenzial, 

- das Unternehmen verfügt über ein hohes Wertsteigerungspotenzial, 

- die mit der Umsetzung des Geschäftsplanes des Unternehmens verbundenen Risiken 
stehen in einem angemessenen Verhältnis zum Wertsteigerungs- und Wachstumspo-
tenzial, 

- es besteht eine realistische Exitperspektive für das Unternehmen, welche einen späte-
ren Verkauf der Beteiligung ermöglicht, 

- die erforderlichen Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit der Geldwäsche- und 
Betrugsprävention sowie zur Einhaltung der EU-Sanktionsregime führen zu keinen Be-
anstandungen, 

- im Rahmen der Due Diligence ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass das Unterneh-
men gegen die Grundsätze von Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung verstößt, 

- im Rahmen der Due Diligence ergeben sich keine Anhaltspunkte, die gegen die ökolo-
gische Nachhaltigkeit der im Unternehmen angewandten Verfahren und Technologien 
sprechen. 

2.2 Grundsätzlich ist eine Finanzierung von Unternehmen ausgeschlossen, welche eines 
der folgenden Kriterien erfüllen: 

- es handelt sich um ein Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der für Risikokapital-
beihilfen verbindlichen EU-Definition4, 

- es handelt sich um ein Unternehmen, welches zum Zeitpunkt des Eingehens der Be-
teiligung an einem geregelten Markt börsennotiert ist, 

- es handelt sich um ein Unternehmen aus mit Überkapazität arbeitenden, sensiblen 
Sektoren, insbesondere aus Schiffbau und EGKS-Sektoren oder einem oder mehreren 
eingeschränkten Sektoren5, 

- es handelt sich um ein Unternehmen des Kreditinstituts-, Finanzinstituts- und Versiche-
rungssektors6. 

 

3 Beteiligungskonditionen 

Beteiligungen werden grundsätzlich in Form von offenen Beteiligungen am Grund- bzw. 
Stammkapital eingegangen. Die offenen Beteiligungen können durch stille Beteiligungen 
oder Gesellschafterdarlehen ergänzt werden. 

Stille Beteiligungen und Gesellschafterdarlehen sind zeitlich begrenzt und sind am Ende 
der vertraglich vereinbarten Laufzeit zurückzuzahlen. Bei einer Ausstattung mit einer 
Wandlungsoption kann alternativ zu einer Rückzahlung eine Wandlung in eine offene 
Beteiligung im Rahmen einer zukünftigen Finanzierungsrunde vereinbart werden. Stille 
Beteiligungen zeichnen sich durch ein festes und ein variables (gewinnabhängiges) Ent-
gelt aus. Gesellschafterdarlehen werden ausschließlich durch ein festes Entgelt vergü-
tet. Stille Beteiligungen/Gesellschafterdarlehen können mit oder ohne Rangrücktritt ein-
gegangen werden. 
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3.1 Offene und stille Beteiligungen  

Es werden ausschließlich Minderheitsbeteiligungen eingegangen.  

Offene und stille Beteiligungen werden im Regelfall gemeinsam mit unabhängigen pri-
vaten Koinvestoren7 eingegangen, wobei die private Kofinanzierungsquote im Regelfall 
mindestens 50%8 beträgt.  

Die Konditionen der Beteiligung werden im Einvernehmen mit dem Beteiligungsnehmer 
einzelvertraglich geregelt. Die Beteiligungen des VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III 
und des privaten Koinvestors erfolgen ausschließlich zu gleichen Konditionen (pari 
passu). 

 

3.2 Gesellschafterdarlehen 

In Kombination mit offenen Beteiligungen können auch Gesellschafterdarlehen bereitge-
stellt werden. Gesellschafterdarlehen werden ausschließlich zu marktkonformen Kondi-
tionen9 gewährt. 

In Fällen, in denen ein privater Investor ein Gesellschafterdarlehen bereitstellt, kann der 
VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III sein Gesellschafterdarlehen auch zu genau densel-
ben Konditionen (pari passu) bereitstellen wie der private Investor. 

 

3.3 Beihilfeoption 

Sollten die privaten Koinvestoren die Anforderungen für einen unabhängigen privaten 
Investor nicht oder nicht vollständig erfüllen, kann bei Vorlage der entsprechenden För-
dervoraussetzungen und unter Einhaltung der jeweiligen Höchstgrenzen die Beteiligung 
bzw. das Gesellschafterdarlehen auch als „Risikofinanzierungsbeihilfe“10 oder als „Bei-
hilfe für Unternehmensneugründungen“11 gewährt werden. 

Unter Beachtung der De-minimis Verordnung können auch ohne gleichzeitiges finanzi-
elles Engagement eines oder mehrerer unabhängiger privater Koinvestoren offene und 
stille Beteiligungen sowie Gesellschafterdarlehen bis max. 200.000 € pro Unternehmen 
eingegangen werden. 

 

3.4 Beteiligungsobergrenzen und –umfang 

Über die Höhe der Finanzierungsmittel, die der VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III zur 
Verfügung stellt, entscheidet ein Investmentausschuss nach pflichtgemäßem Ermessen 
im Rahmen der verfügbaren Fondsmittel und unter Berücksichtigung eines nachvollzieh-
bar hergeleiteten Finanzbedarfes. Pro Unternehmen können die Finanzierungsmittel, 
welche die VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin GmbH zur Verfügung stellt, für die erste 
Finanzierungsrunde bis zu 2 Mio. € und insgesamt bis zu 4 Mio. € betragen.  

 

4 Verfahren 

4.1 Als Fondsmanagement wird die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH tätig (Management-
gesellschaft). Das Fondsmanagement kann bei der Beurteilung, Qualifizierung und Be-
treuung externe, zur Vertraulichkeit verpflichtete Sachverständige einbeziehen. Dem 
Fondsmanagement obliegt die Verwaltung der Mittel und ihre Auszahlung. Sie hat die 
bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel zu gewährleisten. 

4.2 Die Vorbereitung der Investitionsentscheidungen erfolgt auf Basis der unter Ziffer 2 ge-
nannten Beteiligungsvoraussetzungen nach einem formalisierten Prozess. Die Investiti-
onsentscheidung trifft ein unabhängiges Gremium (Investmentausschuss).  

4.3 Die Beteiligungsanfrage beinhaltet das Einverständnis des Unternehmens, dass Aus-
künfte zu Angaben bezüglich weiterer Anträge bei anderen nicht öffentlichen oder öf-
fentlichen Stellen sowie behördlicher Auflagen bei anderen öffentlichen Stellen durch 
das Fondsmanagement oder von diesem beauftragte Dritte eingeholt werden können. 
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Darüber hinaus wird das Unternehmen das Fondsmanagement bei der Einholung Aus-
künften und Unterlagen im Rahmen der Geldwäscheprüfungen, Identifikation der wirt-
schaftlich Berechtigten und bei Prüfungshandlungen zur Betrugsprävention unterstüt-
zen. 

4.4 Erfolgt die Gewährung der Beteiligung oder des Gesellschafterdarlehens als Beihilfe, er-
folgt eine gesonderte Unterrichtung des Beteiligungsnehmers hinsichtlich der jeweils 
geltenden besonderen Bestimmungen und Beihilfeobergrenzen.  

4.5 Die Beteiligungsnehmer haben der Managementgesellschaft des VC Fonds Kreativwirt-
schaft Berlin III regelmäßig und unaufgefordert ihre Jahresabschlüsse vorzulegen. Wei-
tere Berichtsanforderungen werden im Rahmen der Beteiligungsverträge vereinbart. 

4.6 Die durch den VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III zur Verfügung gestellten Mittel die-
nen der Unternehmensfinanzierung unter Einhaltung der unter Ziffer 2 genannten Betei-
ligungsvoraussetzungen. Der Mitteleinsatz erfolgt innerhalb eines abzustimmenden Fi-
nanzierungszeitraumes. Die Managementgesellschaft plausibilisiert den Mitteleinsatz 
sowie die Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung des Geschäftsplanes an-
hand der gemäß Ziffer 4.5 vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Unterlagen. Die 
Vorlage einer Belegliste über den Mitteleinsatz ist daher im Regelfall nicht erforderlich. 

4.7 Falls allein durch eine Plausibilisierung der Mittelverwendung anhand der gemäß Ziffer 
4.5 zur Verfügung gestellten Unterlagen die Einhaltung der unter Ziffer 2 genannten Be-
teiligungsvoraussetzungen oder eine ggf. erforderliche Abgrenzung von öffentlichen Mit-
teln zur Projektfinanzierung nicht sichergestellt werden kann, kann die Managementge-
sellschaft abweichend zur Regelung unter Ziffer 4.6 die Vorlage einer Belegliste und 
eines Fortschrittberichtes durch das Unternehmen verlangen. In der Belegliste ist die 
Verwendung der durch den VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III zur Verfügung gestell-
ten Mittel anhand von Einzelbelegen aufzuführen. Der Fortschrittsbericht beinhaltet eine 
inhaltliche Beschreibung der durch den Mitteleinsatz erzielten Fortschritte bei der Um-
setzung des Geschäftsplans mit der ggf. erforderlichen Abgrenzung zu erhaltenen öf-
fentlichen Mitteln aus einer Projektfinanzierung. Die Frist für die Vorlage der Belegliste 
und des Fortschrittsberichtes beträgt 3 Monate nach Anforderung durch die Manage-
mentgesellschaft. 

4.8 Für den Beteiligungsnehmer besteht eine besondere Mitteilungspflicht zu Veränderun-
gen gegenüber den Daten des Unternehmens bezüglich der Eigentums- und Einfluss-
verhältnisse und der Einhaltung der Beteiligungsvoraussetzungen gemäß Ziffer 2. 

4.9 Der Beteiligungsnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der Grundrechte der Europäi-
schen Union (GRC).12 Relevante Grundrechte betreffen insbesondere die Nichtdiskrimi-
nierung (Art. 21 GRC), die Gleichheit von Frauen und Männern (Art. 23 GRC), die In-
tegration von Menschen mit Behinderung (Art. 26 GRC), den Umweltschutz (Art. 37 
GRC) und den Schutz personenbezogener Daten (Art. 8 GRC). 

4.10 Die Beteiligungsanfrage beinhaltet das Einverständnis, dass die unter Ziffer 4.13 Ge-
nannten alle Daten des Beteiligungsnehmers auf Datenträger speichern und für Zwecke 
der Statistik sowie der Erfolgskontrolle über die Wirksamkeit der Finanzierungsmaß-
nahme auswerten und die Ergebnisse unter Berücksichtigung der datenschutzrechtli-
chen Regelungen veröffentlichen dürfen. 

4.11 Der Beteiligungsnehmer erklärt sein Einverständnis zur Veröffentlichung der Beteiligung 
unter Nennung des Firmennamens, einer Kurzbeschreibung und Verlinkung der Web-
seite des Beteiligungsnehmers auf der Homepage des Fondsmanagements. Darüber 
hinaus wird der Beteiligungsnehmer in Abstimmung mit der IBB Beteiligungsgesellschaft 
und den privaten Koinvestoren an der Unterrichtung der Öffentlichkeit durch eine Pres-
semitteilung über die erfolgte Finanzierung mitwirken. 

4.12 Der Beteiligungsnehmer verpflichtet sich, für die Öffentlichkeit deutlich sichtbare langle-
bige Tafeln oder Schilder mit dem Emblem der Europäischen Union entsprechend den 
technischen Merkmalen gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2021/1060 anzubrin-
gen, sofern das durch den VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin III insgesamt zur Verfügung 
gestellte Finanzierungsvolumen 500 T€ übersteigt. 
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4.13 Die zuständige Senatsverwaltung, die Investitionsbank Berlin, die VC Fonds Kreativwirt-
schaft Berlin GmbH oder ein von ihnen Beauftragter sind berechtigt, zur Prüfung der 
eingereichten Unterlagen, Nachweise und Berichte sowie zur begleitenden und ex-post-
Bewertung der vorliegenden EFRE-kofinanzierten Maßnahme Originalbelege, Buchhal-
tungs- und sonstige Geschäftsunterlagen einzusehen, örtliche Erhebungen durchzufüh-
ren und alle erforderlichen Auskünfte zu verlangen. Die gleichen Rechte stehen der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaft, dem Europäischen Rechnungshof und 
dem Rechnungshof von Berlin zu. 

 

5 Geltungsdauer 

Diese Beteiligungsgrundsätze können für Beteiligungsanfragen und Beteiligungsent-
scheidungen ab dem 1. Januar 2021 und bis zum 31. Dezember 2029 angewendet wer-
den. 

 
1 Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen gemäß der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG 
2 Bei Unternehmen jünger als 5 Jahre (ab Ersteintragung im Handelsregister) wird von einem Unternehmen in der Gründungsphase 

ausgegangen. Bei Unternehmen älter als 5 Jahre und jünger als 10 Jahre erfolgt eine Beurteilung hinsichtlich der Einordnung in 
die Frühphase anhand der Kriterien des bisherigen Finanzierungsvolumens, Status der Produktentwicklung und des Markteintritts. 

3 Einschränkung: eine Wachstumsfinanzierung ist nur möglich, falls das Unternehmen bereits zuvor eine Finanzierung in der 
Frühphase durch den VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin I oder VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II erhalten hat. 

4 Gemäß der Definition für Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risi-
kofinanzierungen (2021/C 508/01, Ziffer 2. Randnummer 28a)) 

5 Die folgenden Wirtschaftszweige werden gem. DVO (EU) Nr. 964/2014 zusammen als „eingeschränkte Sektoren“ bezeichnet: 
a) Illegale Wirtschaftstätigkeiten: jede Produktions-, Handels- oder andere Tätigkeit, die gemäß den dafür geltenden Geset-

zes- oder Verwaltungsvorschriften des jeweiligen Mitgliedstaats illegal ist. 
b) Tabak und destillierte alkoholische Getränke. Die Produktion von und der Handel mit Tabak und destillierten alkoholischen 

Getränke sowie ähnlichen Erzeugnissen. 
c) Die Produktion von und der Handel mit Waffen und Munition: Die Finanzierung der Produktion von und des Handels mit 

Waffen und Munition jeglicher Art. Diese Einschränkung gilt nicht, soweit diese Tätigkeiten Teil der ausdrücklichen Politik 
der Europäischen Union sind oder zu dieser gehören. 

d) Kasinos. Kasinos und entsprechende Unternehmen. 
e) Einschränkungen im IT-Sektor. Forschung, Entwicklung oder technische Anwendungen in Bezug auf elektronische Da-

tenprogramme oder -lösungen, die (i) speziell ausgerichtet sind auf: (a) die Unterstützung von Aktivitäten, die zu den 
unter den Buchstaben a bis d aufgeführten eingeschränkten Sektoren gehören; (b) Internet-Glücksspiele und Online-
Kasinos; oder (c) Pornografie oder (ii) dazu dienen, illegal (a) auf elektronische Datennetze zuzugreifen; oder (b) elektro-
nische Daten herunterzuladen. 

f) Einschränkungen im Sektor der Biowissenschaften. Unterstützung für die Finanzierung der Forschung, der Entwicklung 
oder technischer Anwendungen in Bezug auf (i) das Klonen von Menschen für Forschungs- oder Therapiezwecke; oder 
(ii) genetisch veränderte Organismen (GVO). 

6 Im Sinne des GwG § 24 Satz 2. 
7 Definition gem. Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikofinanzierungen (2021/C 508/01, Ziffer 2.3 Nr. 19)). 
8 In Einzelfällen ist eine Absenkung der Kofinanzierungsquote auf 30% möglich. Die Kriterien für eine Investition unter gleichen 

Bedingungen (pari passu) entsprechend der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikofinanzierungen (2021/C 
508/01) sind einzuhalten. 

9 Vgl. Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungszinssätze (2008/C 
14/02). 

10 Vgl. Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014, Artikel 21 Risikofinanzierungsbeihilfen. 
11 Vgl. Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014, Artikel 22 Beihilfen für Unternehmensneugründungen. 
12 Vgl. https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf. 


